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Etappe
Aus dem französischen étape ist im 18.

Jahrhundert der Begriff Etappe entstanden,

welcher nach dem 2. Weltkrieg aus
dem Sprachgebrauch verschwunden ist.
Das ehemalige Kriegs-Etappenwesen
entspricht heute der militärischen Logistik.

Die Etappe bezeichnet einen Ort mit Vorräten
für die Verpflegung marschierender Truppen,
wobei die Etappen jeweils einen Tagesmarsch
voneinander entfernt waren.

Generell wurde unterschieden zwischen der

Front mit der kämpfenden Truppe und dem
Gebiet hinter der Front, der Etappe. Die
Grenzziehung zwischen Front und Etappe erfolgte je
nach Kampf bzw. Kricgsverlauf und unterlag
entsprechenden Anpassungen.

Die Etappe unterhielt die rückwärtigen Verbindungen

der operierenden Armee mit der Heimat

aufrecht. Im Etappenraum waren auch die

rückwärtigen Dienste angesiedelt, z.B. Lazarett,

Tross-, Verwaltungs- und Instandhaltungseinheiten.

In der Schweizer Armee wurde das Etappenwesen

durch die Verordnung des Bundesrates

vom 8. März 1887 über das Territorial- und

Etappenwesen und über den Kriegsbetrieb der

Eisenbahnen bei einer allgemeinen
Truppenaufstellung rechtlich geordnet.

Darauf basierend erschien vom Generalstabsbureau

die Anleitung für die Funktionäre des

Territorial-, Etappen- und Eisenbahndienstes
im Kriegsfall, Bern 1892. Darin wurden der

Territorial-, Etappen- und Eisenbahndienst
sowie der Rück- und Nachschubverkehr im Detail

geregelt. Erwähnt wurde, dass die drei
Dienste nicht unmittelbar am Krieg teilnehmen,

sondern einen Hilfsdienst im Rücken der

Armee bilden.

Der Etappen- und Eisenbahndienst unterstanden

dem Armeekommando, der Territorialdienst

unter dem schweizerischen
Militärdepartement; dies sollte im 1. Weltkrieg zu
anhaltenden Friktionen führen und wurde erst später

neu organisiert.

Andere Armeen (vor allem die Kaiserliche
Armee in Deutschland) waren Vorbild bei der

Organisation dieser Dienstzweige, aber mit
Rücksicht auf die eigenartigen Verhältnisse des

Landes musste vielfach von den Bestimmungen

der ausländischen Armeen abgewichen
werden. Gründe: Kurze Distanzen aus dem
Innern zur Landesgrenze, kantonale Militärhoheit,

keine Staatsbahnen (nur Privatbahnen,
Gründung SBB 1902), keine grossen Festungen

etc.

Die Beziehungen zwischen dem Territorial-,
Etappen- und Eisenbahndienst untereinander
wurden wie folgt charakterisiert:

- Die Armee ist das kämpfende Element.

- Der Territorialdienst sorgt für Bereitstel¬

lung aller Ersatzbedürfnisse und nimmt
Alles von der Armee als überflüssig
Abgeschobene in Empfang.

- Der Etappendienst vermittelt den

Transport der Zu- und Rückschübe von
der Armee an die Organe des Territorialdienstes

und von letzteren an die Armee.

- Der Eisenbahndienst ist das ausführende

Organ zur Effektuirung dieses Verkehrs.

Bei der Armee wird unterschieden in den
operativen Teil des Heeres (Armee oder Feldarmee)

unter dem Kommando des Generals und
der nicht zur Feldarmee gehörenden Truppen,
die dem Chef des schweizerischen

Militärdepartements unterstell sind.

Der Territorialdienst ist ein Hilfsdienst der

Armee; seine Organe sind die Territorial-Kreis-
kommandanten, die Waffen- und Abteilungschefs

und die Kommandanten der nicht im
Verband der Feldarmee stehenden Truppenkorps.

Der Etappendienst steht unter dem
Oberetappenkommandanten, welcher als Chef des

gesamtem Transport- bzw. Etappenwesens direkt
unter dem Generalstabschef steht und zum
Armeestab gehört.

Dem Eisenbahndienst steht unter dem Chef des

Eisenbahntransportwesens im Armeestab der

Oberbetriebschef vor.

Das Aufgebot der Funktionäre des Territorial-,
Etappen- und Eisenbahndienstes und die
Organisation ihrer Dienstzweige soll soweit möglich

gleichzeitig mit dem Aufgebot der Feldarmee

erfolgen.

(rh)
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